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EINFÜHRUNG 

I. Was ist Recht? 

Ronald Dworkin, amerikanischer, in Oxford als Professor of Juris-
prudence und in New York als Professor of Law lehrender Rechtsphilo-
soph, unternimmt es, eine allgemeine Theorie des Rechts zu entwickeln. 
Gegenstand dieser allgemeinen Theorie des Rechts ist die Frage "What is 
law?", die - das ist eine seiner Kernthesen - nicht unabhängig von der Frage, 
wie das Recht sein sollte ("what the law ought to be"), zu beantworten ist. 
Die Frage eines Rechtsphilosophen, was Recht ist, läßt eigentlich keine 
knappe Antwort erwarten. Dworkin gibt sie gleichwohl: "Law is an inter-
pretive  concept" 1. So lapidar dieser Satz ist, enthält er doch eine zentrale 
Aussage der Dworkin'schen Rechtsphilosophie, die allerdings allzu leicht 
mißverstanden werden kann. Wer nämlich einwendet, die Antwort, daß 
Recht ein interpretativer Begriff  sei, sei nicht nur zu kurz, sondern schlicht 
falsch, weil die Frage, was Recht ist, nicht darauf ziele zu erfahren,  welcher 
Art der Begriff  "Recht", sondern was das Recht selbst als solches sei, der 
faßt Dworkins Antwort nicht richtig auf. Wir streiten nach Dworkin 
durchaus darüber, was Recht ist, nicht nur darüber, was der Begriff  "Recht" 
bedeutet. Mit seiner Antwort, daß Recht ein interpretativer Begriff  sei, 
fordert Dworkin dazu auf, eine interpretative Theorie des Rechts vorzu-
legen. Was unter einer solchen zu verstehen ist, wird zu klären sein. 

Dworkin selbst entwickelt eine solche Theorie und hat zuletzt mit Law's 
Empire einen wesentlichen Baustein hinzugefügt, ohne daß damit seine 
Theorie als vollständig betrachtet werden könnte. Abgeschlossen wird sie 
indessen nie sein, da sie eher Ausdruck einer bestimmten Haltung oder 
Einstellung zum Recht ("interpretive  attitude" 2) denn eine starre Festlegung 
auf Ergebnisse ist. Diese interpretative Einstellung nämlich erfordert 
ständiges Weiterdenken, was Dworkins Theorie des Rechts den Charakter 

1 Dworkin, LE, S. 410. 
2 Dworkin, LE, S. 46 ff. 
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eines offengelegten  Interpretationsprozesses gibt. Wer von einer Rechts-
philosophie erwartet, daß sie einen Rechtsbegriff  erarbeitet, der bestimmte 
Merkmale als notwendige und hinreichende Kennzeichen von Recht be-
nennt3, wird insoweit von Dworkins Theorie enttäuscht sein. Dworkin 
definiert  nicht den Begriff  "Recht", sondern gibt eine Interpretation, was das 
Recht ist. Dabei weist er eine Arbeitsteilung zwischen Rechtspraktikern, die 
konkrete Rechtsfragen bearbeiten, und Rechtsphilosophen, die Antworten 
auf die ewigen Fragen zu geben versuchen, zurück. Denn Rechtspraxis und 
Rechtsphilosophie sind in seinen Augen nicht voneinander zu trennende 
Disziplinien4. Was Recht im konkreten Fall und was Recht überhaupt ist, 
sind nur im Grade ihrer Abstraktion unterschiedene Fragen und erfordern 
beide zu ihrer Beantwortung ein "exercise in interpretation "  . 

Da die Rechtspraxis als ganze Gegenstand dieser Interpretation ist und 
Dworkin sich die amerikanische und englische Rechtspraxis zum Material 
nimmt, beansprucht seine allgemeine Theorie des Rechts Allgemeinheit 
nicht im Sinne von genereller Gültigkeit für alle Rechtssysteme. Sie ist 
vielmehr als Interpretation auch nur der genannten Rechtssysteme zu ver-
stehen. Deshalb ist Dworkins Theorie für Leser, die nicht dem anglo-
amerikanischen Rechtskreis zugehören, jedoch nicht irrelevant. Sie verlangt 
von diesen lediglich, Dworkins Argumentation dort zu verlassen, wo sie sich 
Spezifika des anglo-amerikanischen Rechts oder auch des politischen 
Systems der USA zuwendet, und das "exercise  in interpretation " bezogen auf 
ihr eigenes Rechtssystem fortzuführen.  Allgemein aber ist Dworkins 
Theorie des Rechts insofern, als sie deskriptive und normative Betrach-
tungen vereinigt6. 

II. Wegweiser durch Dworkins allgemeine Theorie des Rechts und Gang der 
Darstellung 

Dworkin hat seine allgemeine Theorie des Rechts seit 1963 in einer 
Vielzahl meist kürzerer Schriften und im Dialog mit Kritikern entwickelt. 
Die Sekundärliteratur ist schon unübersehbar, und die vorliegende Arbeit 

3 Vgl. als Beispiel für eine solche Theorie Raz, The Concept of a Legal System, S. 1 f. 
4 Dworkin, The Philosophy of Law, S. 1; LE, S. 380,410. 
5 Dworkin, MP, S. 146. 
6 In TRS, S. VII ff.  spricht Dworkin von einem begrifflichen  und einem normativen Teil 

der allgemeinen Theorie des Rechts. Dazu sogleich unter II. 
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η 
beansprucht nicht, sie vollständig aufzuarbeiten . Mit "Law's Empire" (1986) 
hat Dworkin sein erstes geschlossen konzipiertes Buch vorgelegt. Es ist die 
letzte Publikation Dworkins, die hier berücksichtigt wird. 

In der Einleitung zu "Taking Rights Seriously", jener Aufsatzsammlung, 
die Dworkin mit einem Schlag mehr als nur einem Kreis von Fachphilo-
sophen bekannt machte, formulierte Dworkin die Aufgabe einer allgemei-
nen Theorie des Rechts dahin, daß sie in einem sogenannten begrifflichen 
("conceptual") Teil auf die Frage "Was ist Recht" und in einem normativen 
Teil auf die Frage, was das Recht sein soll ("what the law ought to be"), eine 
Antwort zu geben habe8. Dworkin gibt an mehreren Stellen eine negative 
Bestimmung dessen, was er mit einer begrifflichen  Fragestellung meint. 
Weder gehe es um eine emprirische Analyse des Gebrauchs des Wortes 
"Recht" noch sei damit nach einer Definition von "Recht" oder einem Vor-
schlag für eine bestimmte Verwendung dieses Begriffs  gefragt9. Positiv 
gewendet geht es im begrifflichen  Teil der allgemeinen Theorie des Rechts 
um die Entwicklung und Verteidigung einer bestimmten Konzeption des 
Begriffs  Recht, d. h. um eine interpretative Theorie dessen, was Recht ist. 

Zum begrifflichen  Teil seiner Theorie des Rechts gehören Dworkins 
methodologische und strukturtheoretische Schriften. Sie formulieren  eine 
Kritik des Rechtspositivismus10 einerseits und des amerikanischen Rechts-
realismus und Pragmatismus sowie der Nachfolgebewegung "critical  legal 
studies 1,11 andererseits. Daneben setzt sich Dworkin kritisch mit dem 
sogenannten "economic  approach " im amerikanischen Zivilrecht ausein-
ander12. Seine eigene Konzeption des Rechts hat Dworkin erst in "Law's 
Empire" auf den Begriff  gebracht: "law as integrity " 13. 

Der normative Teil der allgemeinen Theorie des Rechts ist zugleich 
politische und Moralphilosophie. Dworkin versteht sich als Liberaler und 
formuliert  eine Konzeption des Liberalismus, die auf der Idee der Gleich-

7 Vgl. die ganz oder teilweise der Dworkin'schen Theorie gewidmeten Zeitschriftenbände 
Georgia Law Review (Bd. 11,1977), Social Theoiy and Practice (Bd. 5,1980), Droit et Société 
(Bd. 1 und 2, "Dossier Ronald Dworkin", 1985/86) und den Sammelband Cohen, Ronald 
Dworkin and Contemporary Jurisprudence, die einen Einstieg in die Rezeption Dworkins 
geben. 

8 Dworkin, TRS, S. VII. 
9 Dworkin, TRS, S. 351; What is Equality?, S. 185; A Reply, S. 251. 
10 TRS, Kap. 2 - 4; MP, 1 - 3,5 - 7,16; LE, Kap. 4, 7 -11; "Natural" Law Revisited; Judicial 

Discretion; Philosophy and the Critique of Law. 
11 TRS, Kap. 1, passim; LE, Kap. 7. 
12 MP, Kap. 12,13; LE, Kap. 8. 
13 Siehe aber auch schon die Vorlesung "Law's Ambitions for Itself". 


